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AUSZUG qus dem Beschlussreg¡ster des Stqdtrutes

Offentliche Sitzung vom 18. Dezembet 2OlT

TAGESORDNUNG: Stödtische Stroßenverkehrsordnung:
e) Genehmigu n g einer Ergönzu ngsverordnu n g betreffend
die Einrichtung einer blouen Zone mit Ausnohme ftir
Anwohner m¡t Anwohnerpo¡tkorte im Schilsweg,
zwischen den Kreuzungsbereichen ,,Schilsweg-
Bellmerin" und,,Schilsweg-Hütte"

DER STADTRAT,

ln Anbetrocht doss es sich hinsichtlich der Verbesserung der Porkrototion der der
Porkstellen im Schilsweg zw¡schen den Kreuzungsbereichen,,Schilsweg
Bellmerin" und ,,Schilsweg - Hütte" empfiehlt diesen Bereich ols bloue Zone mit
Ausnohme für Anwohner m¡t Anwohnerporkkofte einzurichten;

ln Anbetrocht doss dos gebührenfreie Porken ouf moximol 2 Stunden begrenzt
wird;

ln Anbetrocht doss die Anlieger, die eine entsprechende kostenpflichtige
Anwohnerporkkorte onstelle der blouen Porkscheibe sichtbor hinter die
Windschutzscheibe legen, ohne Zeitbegrenzung porken dürfen;

ln Anbetrocht doss diese Moßnohme im Rohmen der Anwohnerversommlung
,,Schilsweg, Hütte und Mühlenweg" om Dienstog, dem 3. Oktober 2017
besprochen wurde;

Noch Kenntnisnohme des positiven Gutochtens von Frou J. Docteur des
Offentlichen Dienstes der Wollonie und von Herm Polizeikommissor D, Boltus;

Aufgrund des Kodex der lokolen Demokrotie und der Dezentrolisierung;

Aufgrund des Geseües über den Stroßenverkehn

Aufgrund des Königlichen Erlosses betreffend die ollgemeine Verordnung über
den Stroßenverkehr sow¡e die Nuüung der Verkehrswege;

Aufgrund des Ministeriellen Erlosses, womit die Mindestobmessungen und d¡e
besonderen Aufstellungsbedingungen der Verkehrszeichen festgelegt werden;

Aufgrund des Ministeriellen Rundschreibens betreffend die Ergönzungs-
verordnungen und dos Aufstellen der Verkehrszeichen;

Auf Vorschlog des Gemeindekollegiums sowie noch Berotung in der
Boukommission;

beschließt
einstimmig,

die Ergönzungsverordnung betreffend die Einrichtung einer blouen Zone mit
Ausnohme für Anwohner mit Anwohnerporkkorte im Schilsweg, zwischen den
Kreuzungsbereichen ,,Schilsweg-Bellmerin" und ,,Schilsweg-Hütte" zu genehmigen



und die stödtische Stroßenverkehrsordnung unter Anwendung folgender Artikel
entsprechend onzupossen:

Artikel 1:

lm Schilsweg, zwischen den Kreuzungsbereichen,,Schilsweg-Bellmerin" und

,,Schilsweg-Hütte", wird eine bloue Zone mit einer Porkdouer von 2 Stunden, mit
Ausnohme für Anwohner mit Anwohnerporkousweis, eingerichtet

Artikel 2:
Diese Moßnohme wird konkretisiert durch dos Aufstellen der
Zonenverkehrsschilder vom Typ E9qD und E9oF, mit der Abbildung der
Porkscheibe und den Vermerk ,,Außer mit Porkkorten", on den in Froge
kommenden Stellen.

Artikel 3:
Gegenwörtiger Beschluss wird entsprechend den Bestimmungen des Kodex der
lokolen Demokrotie u n d der Dezentrql isieru n g ve róffentlicht

Artikel 4:
Gegenwörtiger Beschluss wird dem Regionolen Minister für Tronsportwesen zur
Genehmigung unterbreitet
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